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9. In § 54 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe ,,54" durch 
die Angabe ,,53" ersetzt. 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 12. Juli 2019 

(L.S) 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Laschet 

Der Minister für Kinder, Familie, Flüchtlinge 
und Integration 

7101 

Dr. Joachim S tarn p 

Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m per 

Der Minister des Innern 

Zugleich für den Minister der Justiz 

Herbert R e u 1 

- GV NRW. 2019 S. 365 

Neunte Verordnung 
zur Änderung der Gewerberechtsverordnung 

Vom 9. Juli 2019 

Auf Grund des § 155 Absatz 2 der Gewerbeordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 
(BGBl. I S. 202) in Verbindung mit § 5 Absatz 3 des Lan
desorganisationsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GV NRW. 
S. 421), der zuletzt durch Artikel 10 des Gesetzes vom 9. 
Mai 2000 (GV NRW. S. 462) geändert worden ist, verord
net die Landesregierung nach Anhörung des fachlich zu
ständigen Ausschusses des Landtags: 

Artikel 1 

Die Gewerberechtsverordnung vom 17. November 2009 
(GV NRW S. 626), die zuletzt durch Verordnung vom 
9. Oktober 2018 (GV NRW. S. 579) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 4 wird die Angabe "h und i" durch die 
Angabe "h bis j" ersetzt. 

2. In Abschnitt III der Anlage wird in den Nummern 1.21 
bis 1.24 jeweils die Angabe ,,1.19" durch die Angabe 
,,1. 2 0" ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 9. Juli 2019 

(L.S) 

Die Landesregierung N ordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

Armin Las c h e t 

Der Minister für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie 

Prof. Dr. Andreas P i n k war t 

- GV NRW. 2019 S. 366 

7122 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Versorgung 
der Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buch

prüfer und zur Änderung weiterer Gesetze 

Vom 12. Juli 2019 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über die Versorgung 

der Wirtschaftspr~fer und der vereidigten Buchprüfer 
und zur Anderung weiterer Gesetze 

Artikel 1 
Änderung des Gesetzes über die Versorgung der 

Wirtschaftsprüfer und der vereidigten Buchprüfer 

Das Gesetz über die Versorgung der Wirtschaftsprüfer 
und der vereidigten Buchprüfer vom 6. Juli 1993 (GV 
NRW. S. 418), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2007 (GV NRW. 2008 S. 41) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

2. 

"Gesetz über die Versorgung der Wirtschafts
prüferinnen, Wirtschaftsprüfer und vereidigten 

Buchprüferinnen und Buchprüfer (WPVG NRW)". 

§ 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Mitglieder des Versorgungswerks sind 

1. Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfer 
sowie vereidigte Buchprüferinnen und Buch
prüfer, die eine berufliche Niederlassung oder 
Zweigniederlassung im Land Nordrhein-West
falen haben und 

2. Mitglieder des Vorstands, nach dem Partner
schaftsgesellschaftsgesetz verbundene Perso
nen, Geschäftsführerinnen, Geschäftsführer 
und persönlich haftende Gesellschafterinnen 
und Gesellschafter von Wirtschaftsprüfungsge
sellschaften oder Buchprüfungsgesellschaften 
mit Hauptniederlassung oder Zweigniederlas
sung im Land Nordrhein-Westfalen, die nicht 
Wirtschaftsprüferinnen oder Wirtschaftsprüfer 
oder vereidigte Buchprüferinnen oder Buch
prüfer sind." 

b) In Absatz 5 werden die Wörter "Gemäß § 2 Abs. 3 
Satz 2 StBVG NW" durch die Wörter "Nach den 
Vorschriften des Gesetzes über die Versorgung der 
Steuerberaterinnen und Steuerberater vom 10. 
November 1998 (GV NRW. S. 661) in der jeweils 
geltenden Fassung" ersetzt. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1 und wie folgt geän
dert: 

aa) In Nummer 2 wird das Semikolon am Ende 
durch das Wort "und" ersetzt. 

bb) In Nummer 3 werden die Wörter "der Präsi
dent;" durch die Wörter "die Geschäftsfüh
rung." ersetzt. 

cc) Nummer 4 wird aufgehoben. 

b) Folgende Absätze 2 und 3 werden angefügt: 

,,(2) Nach Ablauf der Amtszeit führen die Organ
mitglieder ihre Geschäfte grundsätzlich bis zum 
Amtsantritt ihrer Nachfolge fort. Das Nähere re
gelt die Satzung. 

(3) Die Mitglieder der Vertreterversammlung und 
des Vorstands üben ihr Amt ehrenamtlich aus. In 
der Satzung können Regelungen über Kostener
stattungen und Aufwandsentschädigungen vorge
sehen werden." 
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4. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 4 werden die Wörter "des Wahl
verfahrens werden" durch die Wörter "zur Wahl
berechtigung, Wählbarkeit und zum Wahlverfah
ren werden in der Satzung oder" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Nummer 2 wird folgende Nummer 3 
eingefügt: 

,,3. Wahl der Abschlussprüferin oder des Ab
schlussprüfers auf Vorschlag des Vorstands;" 

bb) Die bisherigen Nummern 3 und 4 werden die 
Nummern 4 und 5. 

c) In Absatz 3 Satz 3 werden nach dem Wort "im" 
die Wörter "elektronischen oder" eingefügt. 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort "aus" das Wort 
"fünf" durch die Wörter "drei bis neun" er
setzt." 

bb) In Satz 2 werden die Wörter "Mindestens 
drei" durch das Wort "Die" ersetzt und nach 
dem Wort "müssen" das Wort "mehrheitlich" 
eingefügt. 

ce) Folgender Satz wird angefügt: 

"Das Nähere regelt die Satzung." 

b) Absatz 2 wird durch folgende Absätze 2 und 3 er
setzt: 

,,(2) Der Vorstand wählt nach näherer Bestim
mung in der Satzung aus seiner Mitte eine Präsi
dentin oder einen Präsidenten als Vorsitz und eine 
Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten als 
Stellvertretung, die dem Versorgungswerk ange
hören müssen. 

(3) Der Vorstand überwacht die Geschäftsführung 
des Versorgungswerks und bestimmt die Grund
sätze der Geschäftspolitik. Das Nähere über die 
Aufgaben, den Geschäftsgang und die Rechtsver
hältnisse des Vorstands regelt die Satzung. In der 
Satzung können dem Vorstand ausdrücklich be
stimmte Geschäftsführungsaufgaben übertragen 
werden." 

6. Die §§ 6 und 7 werden wie folgt gefasst: 

,,§ 6 
Geschäftsführung 

(1) Die Mitglieder der Geschäftsführung werden 
vom Vorstand bestellt. Die Geschäftsführung besteht 
aus mindestens zwei Personen. Das Nähere regelt die 
Satzung. 

(2) Die Geschäftsführung führt die Geschäfte des 
Versorgungswerks, soweit Aufgaben der Geschäfts
führung nicht gemäß § 5 Absatz 3 dem Vorstand zu
gewiesen sind. 

(3) Die Geschäftsführung vertritt das Versorgungs
werk gerichtlich und außergerichtlich. Dabei wird 
das Versorgungswerk durch zwei Mitglieder der Ge
schäftsführung gemeinschaftlich vertreten. Die Sat
zung kann auch bestimmen, dass ein einzelnes Mit
glied der Geschäftsführung in Gemeinschaft mit ei
ner beim Versorgungswerk beschäftigten Person, die 
durch Beschluss des Vorstands mit Zeichnungsbefug
nis ausgestattet wurde, zur Vertretung des Versor
gungswerks befugt ist. 

§7 
Verarbeitung personenbezogener 

Daten, Auskünfte 

(1) Das Versorgungswerk ist berechtigt, personenbe
zogene Daten seiner Mitglieder und sonstiger Leis
tungsberechtigten zu verarbeiten, soweit die Verar
beitung zur Erfüllung der Aufgaben des Versorgungs
werks erforderlich ist, insbesondere für die 
Feststellung der Mitgliedschaft sowie von Art und 
Umfang der Beitragspflicht oder derVersorgungsleis-

tungen. Dies gilt auch für die Verarbeitung der be
sonderen Kategorien personenbezogener Daten im 
Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord
nung) (ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72, L 127 vom 23.5.2018, S. 2) von Mit
gliedern und sonstigen Leistungsberechtigten, insbe
sondere von Gesundheitsdaten. § 15 des Daten
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 
2018 (Gv. NRW. S. 244, ber. S. 278 und S. 404) in der 
t~weils geltenden Fassung gilt entsprechend. Die 
Ubermittlung von personenbezogenen Daten an öf
fentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung 
der Aufgaben des Versorgungswerks oder der öffent
lichen Stelle, an die die Daten übermittelt werden, 
erforderlich ist. 

(2) Das Versorgungswerk kann von Mitgliedern und 
sonstigen Leistungsberechtigten die Auskünfte und 
Nachweise verlangen, die für die Feststellung der 
Mitgliedschaft sowie von Art und Umfang der Bei
tragspflicht oder der Versorgungsleistungen erforder
lich sind. 

(3) Verwaltungsentscheidungen, insbesondere Ver
waltungsakte, können automatisiert erlassen werden, 
sofern weder ein Ermessen noch ein Beurteilungs
spielraum besteht." 

7. § 8 wird aufgehoben. 

8. § 9 wird § 8 und Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 5 wird das Semikolon am Ende durch 
das Wort "und" ersetzt. 

b) In Nummer 6 werden die Wörter "für hinterblie
bene Ehegatten oder eingetragene Lebenspartne
rin oder Lebenspartner bei Erlöschen des Renten
anspruchs durch Wiederverheiratung;" durch ei
nen Punkt ersetzt. 

c) Nummer 7 wird aufgehoben. 

9. Die §§ 10 und 11 werden die §§ 9 und 10. 

10. § 12 wird § 11 und in Satz 2 Nummer 4 werden die 
Wörter "den §§ 8 und 13 zu erheben den und zu 
übermittelnden" durch die Wörter ,,§ 7 Absatz 1 und 
2 zu verarbeitenden" ersetzt. 

11. Die §§ 13,15 und 16 werden aufgehoben. 

12. § 17 wird § 12 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird die An
gabe "Abs." durch das Wort "Absatz" ersetzt. 

bb) In Nummer 1 werden nach dem Wort "Ver
sorgungswerks;" die Wörter "sie oder" einge
fügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Der am 24. Juli 2019 bestellte Geschäftsfüh
rer bildet die Geschäftsführung. Abweichend von 
§ 6 Absatz 3 ist er zur Alleinvertretung befugt. 
Seine Stellung endet mit der Bestellung der Mit
glieder der Geschäftsführung gemäß § 6 Absatz 1 
Satz 1. Erfolgt die Bestellung neuer Mitglieder 
der Geschäftsführung nicht innerhalb von zwei 
Monaten ab dem 24. Juli 2019 kann das für Fi
nanzen zuständige Ministerium den Geschäfts
führer abberufen und zwei Mitglieder der Ge
schäftsführung selbst bestellen." 

13. § 18 wird § 13. 

Artikel 2 
Änderung des Gesetzes über die Versorgung 
der Steuerberaterinnen und Steuerberater 

Das Gesetz über die Versorgung der Steuerberaterinnen 
und Steuerberater vom 10. November 1998 (Gv. NRW. 
S. 661), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. 
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Dezember 2007 (Gv. NRW. 2008 S. 41) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert: 

aaa) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

"1. alle Mitglieder einer der Aufsicht 
des Landes Nordrhein-Westfalen un
terstehenden Steuerberater kammer, 
soweit sie natürliche Personen sind, 
und" 

bbb) Nummer 2 wird aufgehoben. 

ccc) Nummer 3 wird Nummer 2 und die 
Angabe "oder 2" wird gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird das Wort "daß" durch das 
Wort "dass" und die Wörter "der Ziffern 1 
und 2" durch die Wörter "der Nummer 1" er
setzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 4 wird das Wort "schriftlich" durch 
die Wörter "in Textform" ersetzt. 

bb) In Satz 5 wird das Wort "daß" durch das 
Wort "dass" ersetzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Der Überschrift wird das Wort '" Ehrenamtlich
keit" angefügt. 

b) Der Wortlaut wird Absatz 1 und wie folgt geän
dert: 

aa) In Nummer 2 wird das Semikolon durch das 
Wort "und" ersetzt. 

bb) In Nummer 3 wird das Semikolon durch ei
nen Punkt ersetzt. 

ce) Nummer 4 wird aufgehoben. 

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

,,(2) Die Tätigkeit als Mitglied der Vertreterver
sammlung und des Vorstands sowie die Tätigkeit 
als Präsidentin oder Präsident wird ehrenamtlich 
ausgeübt. Gleiches gilt für die Tätigkeit als Mit
glied eines Ausschusses des Versorgungswerks. In 
der Satzung können Regelungen über Kostener
stattungen und Aufwandsentschädigungen vorge
sehen werden." 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe ,,5" durch das 
Wort "fünf" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Nummer 1 wird das Wort "Erlaß" 
durch das Wort "Erlass" ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort "beschlußfähig" 
durch das Wort "beschlussfähig" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort "faßt" durch das 
Wort "fasst" und werden die Wörter "Falle 
der Ziffern 1 und 2 des Absatzes 2" durch die 
Wörter "Fall von Absatz 2 Nummer 1 und 2" 
ersetzt. 

4. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe ,,5" jeweils durch das 
Wort "fünf" ersetzt. 

b) In Satz 3 wird die Angabe ,,3" durch das Wort 
"drei" ersetzt. 

5. § 6 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe "Abs." durch das Wort 
"Absatz" ersetzt. 

b) In Satz 2 werden die Wörter "Geschäftsführerin 
oder den Geschäftsführer" durch das Wort "Ge
schäftsführung" ersetzt. 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden die Wörter "Geschäfts
führerin oder Geschäftsführer" durch das Wort 
" Geschäftsführung " ersetzt. 

b) In Absatz 1 werden die Wörter "Geschäftsführerin 
oder der Geschäftsführer" durch das Wort "Ge
schäftsführung" ersetzt. 

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter "Geschäftsfüh
rerin oder der Geschäftsführer" durch das 
Wort " Geschäftsführung " ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden die Wörter "oder er" gestri
chen. 

7. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort ", Auskunfts
pflicht" gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 wird aufgehoben. 

bb) Im neuen Satz 2 werden die Wörter "Der 
Säumniszuschlag und die Zinsen" durch die 
Wörter "Die Säumniszuschläge" ersetzt. 

c) Absatz 3 wird aufgehoben. 

d) Absatz 4 wird Absatz 3 und wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird nach dem Wort "Beiträge" das 
Komma durch das Wort "und" ersetzt und 
werden die Wörter "und Zinsen," gestrichen. 

bb) Satz 2 wird aufgehoben. 

ce) Im neuen Satz 2 wird das Wort '" Zinsen" ge
strichen. 

8. In § 9 Satz 1 Nummer 2 wird die Angabe "Abs." 
durch das Wort "Absatz" ersetzt. 

9. In § 10 Absatz 1 Nummer 6 wird das Wort "Lebens
partnerin" durch das Wort "Lebenspartnerinnen" er
setzt. 

10. In § 13 Satz 2 Nummer 4 werden die Wörter "den § 8 
und 14 dieses Gesetzes zu erhebenden oder zu ermit
telnden" durch die Wörter ,,§ 14 Absatz 1 und 2 zu 
verarbeitenden" ersetzt. 

11. § 14 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 14 
Verarbeitung personen bezogener 

Daten, Auskünfte 

(1) Das Versorgungswerk ist berechtigt, personenbe
zogene Daten seiner Mitglieder und sonstiger Leis
tungsberechtigten zu verarbeiten, soweit die Ver
arbeitung zur Erfüllung der Aufgaben des Versor
gungswerks erforderlich ist, insbesondere für die 
Feststellung der Mitgliedschaft sowie von Art und 
Umfang der Beitragspflicht oder derVersorgungsleis
tungen. Dies gilt auch für die Verarbeitung der be
sonderen Kategorien personenbezogener Daten im 
Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord
nung) (ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72, L 127 vom 23.5.2018, S. 2) von Mit
gliedern und sonstigen Leistungsberechtigten, insbe
sondere von Gesundheitsdaten. § 15 des Daten
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 
2018 (Gv. NRW S. 244, ber. S. 278 und S. 404) in der 
t~weils geltenden Fassung gilt entsprechend. Die 
Ubermittlung von personenbezogenen Daten an öf
fentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung 
der Aufgaben des Versorgungswerks oder der öffent
lichen Stelle, an die die Daten übermittelt werden, 
erforderlich ist. 

(2) Das Versorgungswerk kann von Mitgliedern und 
sonstigen Leistungsberechtigten sowie von den Steu
erberaterkammern die zur Erfüllung seiner Aufga
ben erforderlichen Auskünfte und Nachweise verlan-
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gen. Es kann insbesondere Auskünfte zu Ein- und 
Austritt der Mitglieder der Steuerberaterkammern 
des Landes Nordrhein-Westfalen einholen. 

(3) Verwaltungs entscheidungen, insbesondere Ver
waltungsakte, können automatisiert erlassen werden, 
sofern weder ein Ermessen noch ein Beurteilungs
spielraum besteht." 

12. § 16 wird aufgehoben. 

13. § 17 wird § 15 und nach dem Wort "die" werden die 
Wörter "Amtsträgerinnen und" und werden die Wör
ter "des Nachfolgers" durch die Wörter "ihrer Nach
folge" ersetzt. 

14. § 18 wird § 16 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird die An
gabe "Abs." durch das Wort "Absatz" ersetzt. 

bb) In Nummer 1 werden die Wörter "Versor
gungswerks. Er" durch die Wörter "Versor
gungswerks, sie oder er" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

Artikel 3 
Änderung des Gesetzes 

über das Notarversorgungswerk Köln 

Das Gesetz über das Notarversorgungswerk Köln vom 
4. November 1986 (GV NRW. S. 680, ber. S. 744), das zu
letzt durch Artikel 21 (Erster Teil) des Gesetzes vom 3. 
Mai 2005 (GV NRW. S. 498) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 2 Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort "als" 
die Wörter "Notarin oder" und nach dem Wort "ste
henden" die Wörter "Notarassessorinnen und" einge
fügt. 

2. In § 3 Nummer 1 werden dem Wort "der" die Wörter 
"die Präsidentin oder" vorangestellt. 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird dem Wort "Präsident" das 
Wort "Präsidentin," vorangestellt. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter "Der Präsident 
und der Vizepräsident werden vom Präsiden
ten" durch die Wörter "Die Präsidentin oder 
der Präsident und die Vizepräsidentin oder 
der Vizepräsident werden von der Präsiden
tin oder dem Präsidenten" ersetzt. 

bb) In Satz 2 werden nach dem Wort "ebenfalls" 
die Wörter "der Präsidentin oder" eingefügt. 

c) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Die Präsidentin oder der Präsident und die Vize
präsidentin oder der Vizepräsident müssen min
destens fünf Jahre das Amt einer oder eines zur 
hauptberuflichen Amtsausübung auf Lebenszeit 
bestellten Notarin oder Notars der Rheinischen 
Notarkammer innegehabt haben und Mitglied des 
Versorgungswerks sein." 

d) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort "Der" durch die 
Wörter "Die Präsidentin oder der" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort "Er" durch die Wör
ter "Sie oder er" ersetzt. 

e) In Absatz 4 werden jeweils vor den Wörtern "des 
Präsidenten" die Wörter "der Präsidentin oder" 
und nach dem Wort "nimmt" die Wörter "die Vi
zepräsidentin oder" eingefügt. 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter "zur hauptberuf
lichen Amtsausübung auf Lebenszeit bestell
ten Notare der Rheinischen Notarkammer" 
durch die Wörter "Mitglieder des Versor
gungswerks" ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Die Satzung kann weitere Berufungsvor
aussetzungen vorsehen." 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort "wer
den" die Wörter "von der Präsidentin oder" einge
fügt. 

c) In Absatz 3 Nummer 2 werden nach dem Wort 
"Entlastung" die Wörter "der Präsidentin oder" 
eingefügt. 

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort "wird" die 
Wörter "von der Präsidentin oder" eingefügt. 

bb) In Satz 3 werden nach dem Wort "schriftlich" 
die Wörter "oder elektronisch" eingefügt. 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Wörter "dem Präsidenten, 
dem Vizepräsidenten" durch die Wörter "der Prä
sidentin oder dem Präsidenten, der Vizepräsiden
tin oder dem Vizepräsidenten" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 werden nach dem Wort "wird" 
die Wörter "von der Präsidentin oder" eingefügt. 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 7 
Beitragspflicht ". 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

7. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 werden folgende Sätze angefügt: 

"Leistungen nach Satz 1 Nummer 1 setzen ein 
Ausscheiden aus dem Notaramt voraus. Leistun
gen nach Satz 1 Nummer 2 setzen ein Ausschei
den aus dem Notaramt oder aus dem notariellen 
Anwärterdienst voraus." 

b) In Absatz 2 Nummer 3 wird das Wort "Lebens
partnerin" durch das Wort "Lebenspartnerinnen" 
ersetzt. 

c) In Absatz 3 werden die Wörter ,,67 des Gesetzes 
über den Versicherungsvertrag" durch die Wörter 
,,86 des Versicherungsvertragsgesetzes vom 23. 
November 2007 (BGBl. I S. 2631), das zuletzt 
durch Artikel 15 des Gesetzes vom 17. August 
2017 (BGBl. I S. 3214) geändert worden ist," er
setzt. 

8. § 11 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 11 
Vollstreckungsbehörde 

Das Versorgungswerk nimmt die Aufgaben der Voll
streckungsbehörden gemäß Verwaltungsvollstre
ckungsgesetz NRW in der Fassung der Bekanntma
chung vom 19. Februar 2003 (GV NRW. S. 156, ber. 
2005 S. 818, geändert durch Ergänzung vom 12. Sep
tember 2003 (GV NRW. S. 570)) in der jeweils gelten
den Fassung wahr." 

9. In § 12 Satz 2 Nummer 5 werden die Wörter ,,§ 7 
Abs. 2 und § 13 zu erhebenden und zu übermitteln
den" durch die Wörter ,,§ 13 Absatz 2 und 3 zu verar
beitenden" ersetzt. 

10. § 13 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 13 
Verarbeitung personen bezogener 

Daten, Auskünfte 

(1) Das Versorgungswerk ist berechtigt, personenbe
zogene Daten seiner Mitglieder und sonstiger Leis
tungsberechtigten zu verarbeiten, soweit die Verar
beitung zur Erfüllung der Aufgaben des Versorgungs
werks erforderlich ist, insbesondere für die 
Feststellung der Mitgliedschaft sowie von Art und 
Umfang der Beitragspflicht oder der Versorgungsleis
tungen. Dies gilt auch für die Verarbeitung der be
sonderen Kategorien personenbezogener Daten im 
Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
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2016/679 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord
nung) (ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72, L 127 vom 23.5.2018, S. 2) von Mit
gliedern und sonstigen Leistungsberechtigten, insbe
sondere von Gesundheitsdaten. § 15 des Daten
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 
2018 (Gv. NRW. S. 244, ber. S. 278 und S. 404) in der 
t~weils geltenden Fassung gilt entsprechend. Die 
Ubermittlung von personenbezogenen Daten an öf
fentliche Stellen ist zulässig, wenn sie zur Erfüllung 
der Aufgaben des Versorgungswerks oder der öffent
lichen Stelle, an die die Daten übermittelt werden, 
erforderlich ist. 

(2) Das Versorgungswerk kann von Mitgliedern und 
sonstigen Leistungsberechtigten sowie von den Be
hörden der Justizverwaltung und der Rheinischen 
Notarkammer die zur Erfüllung seiner Aufgaben er
forderlichen Auskünfte und Nachweise verlangen, 
insbesondere für die Feststellung der Mitgliedschaft 
sowie von Art und Umfang der Beitragspflicht oder 
der Versorgungsleistungen. 

(3) Verwaltungsentscheidungen, insbesondere Ver
waltungsakte, können automatisiert erlassen werden, 
sofern weder ein Ermessen noch ein Beurteilungs
spielraum besteht." 

11. § 16 wird § 14, die Absatzbezeichnung ,,(1)" wird ge
strichen, dem Wortlaut werden die Wörter "Amtsträ
gerinnen und" vorangestellt und die Wörter "des 
Nachfolgers" werden durch die Wörter "ihrer Nach
folge" ersetzt. 

12. § 17 wird § 15 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Absatzbezeichnung ,,(1)" wird gestrichen. 

bb) In dem Satzteil vor Nummer 1 werden die 
Wörter "Ein Notar oder Notarassessor, der" 
durch das Wort "Wer" und die Angabe "Abs." 
durch das Wort "Absatz" ersetzt. 

ce) In Nummer 1 werden nach dem Wort "Ver
sorgungswerks;" die Wörter "sie oder" einge
fügt. 

b) Die Absätze 2 und 3 werden aufgehoben. 

13. § 18 wird § 16. 

Artikel 4 
Änderung des Gesetzes 

über die Rechtsanwaltsversorgung 

Das Gesetz über die Rechtsanwaltsversorgung vom 6. 
November 1984 (Gv. NRW. S. 684), das zuletzt durch Ar
tikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2007 (Gv. NRW. 
2008 S. 41) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort "Rechtsan
waltskammer" die Wörter '" soweit sie natürliche 
Personen sind" eingefügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das Wort 
"daß" durch das Wort "dass" ersetzt. 

bb) Nummer 2 wird wie folgt neu gefasst: 

,,2. Mitglieder bis zum Ablauf von fünf vollen 
Kalenderj ahren 

a) nach ihrer erstmaligen Zulassung zur 
Rechtsanwal tschaft, 

b) nach erstmaliger Aufnahme in eine 
Rechtsanwaltskammer im Sinne des Ab
satzes 1 gemäß § 206 der Bundesrechtsan
waltsordnung in der im Bundesgesetz
blatt Teil III, Gliederungsnummer 303-8, 
veröffentlichten bereinigten Fassung in 
der jeweils geltenden Fassung oder 

c) nach erstmaliger Erteilung der Erlaubnis 
im Sinne von § 209 Satz 1 der Bundes
rechtsanwaltsordnung; 

längstens bis zur Vollendung des 45. Lebens
jahres teilweise von der Beitragspflicht be
freit werden und" 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird nach dem Wort "Organe" 
das Wort '" Ehrenamtlichkeit" eingefügt. 

b) Der Wortlaut wird Absatz 1 und wie folgt geän
dert: 

aa) In Nummer 3 werden dem Wort "der" die 
Wörter "die Präsidentin oder" vorangestellt 
und das Semikolon am Ende durch das Wort 
"und" ersetzt. 

bb) In Nummer 4 werden dem Wort "der" die 
Wörter "die Geschäftsführerin oder" voran
gestellt. 

c) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

,,(2) Die Tätigkeit als Mitglied der Vertreterver
sammlung und des Vorstands sowie die Tätig
keit als Präsidentin oder Präsident wird ehren
amtlich ausgeübt. Gleiches gilt für die Tätig
keit als Mitglied eines Ausschusses des 
Versorgungswerks. Es wird eine angemessene 
Entschädigung für den mit der Tätigkeit ver
bundenen Aufwand sowie eine Reisekostener
stattung gewährt." 

3. In § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 wird das Wort "Er
laß" durch das Wort "Erlass" ersetzt. 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 werden die Wörter "den Präsi
denten und den Vizepräsidenten" durch die Wör
ter "die Präsidentin oder den Präsidenten und die 
Vizepräsidentin oder den Vizepräsidenten" er
setzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Die Präsidentin oder der Präsident leitet den 
Vorstand und vertritt, vorbehaltlich des § 6, das 
Versorgungswerk gerichtlich und außergericht
lich. Sie oder er führt die Aufsicht über die Ge
schäftsführerin oder den Geschäftsführer. Die Vi
zepräsidentin oder der Vizepräsident vertritt die 
Präsidentin oder den Präsidenten." 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden vor dem Wort "Ge
schäftsführer" die Wörter "Geschäftsführerin 
oder" eingefügt. 

b) In Satz 1 wird das Wort "Der" durch die Wörter 
"Die Geschäftsführerin oder der" ersetzt. 

c) In Satz 2 wird das Wort "Er" durch die Wörter 
"Sie oder er" ersetzt. 

d) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

"Sie oder er wird auf Beschluss des Vorstands von 
der Präsidentin oder vom Präsidenten bestellt." 

6. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 7 

Beitragspflicht ". 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

7. § 7 a wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden vor dem Wort "dem" die Wörter 
"von der Geschäftsführerin oder" eingefügt. 

b) In Satz 3 werden die Wörter "Abs. 2 der Zivilpro
zeßordnung" durch die Wörter "Absatz 2 der Zi
vilprozessordnung in der Fassung der Bekannt
machung vom 5. Dezember 2005 (BGBL I S. 3202; 
2006 I S. 431; 2007 I S. 1781) in der jeweils gel
tenden Fassung" ersetzt. 



Gesetz- undVerordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen - Nr. 15 vom 23. Juli 2019 371 

8. In § 8 Absatz 1 Nummer 6 wird das Wort "Lebens
partnerin" durch das Wort "Lebenspartnerinnen" er
setzt. 

9. § 11 Nummer 5 wird wie folgt gefasst: 

,,5. die Bestimmung der nach § 12 Absatz 1 und 2 zu 
verarbeitenden Daten." 

10. § 12 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 12 
Verarbeitung personenbezogener Daten, Auskünfte 

(1) Das Versorgungswerk ist berechtigt, personenbe
zogene Daten seiner Mitglieder und sonstiger Leis
tungsberechtigten zu verarbeiten, soweit die Ver
arbeitung zur Erfüllung der Aufgaben des Versor
gungswerks erforderlich ist, insbesondere für die 
Feststellung der Mitgliedschaft sowie von Art und 
Umfang der Beitragspflicht oder derVersorgungsleis
tungen. Dies gilt auch für die Verarbeitung der be
sonderen Kategorien personenbezogener Daten im 
Sinne von Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Ra
tes vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Perso
nen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, 
zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der 
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverord
nung) (ABI. L 119 vom 4.5.2016, S. 1, L 314 vom 
22.11.2016, S. 72, L 127 vom 23.5.2018, S. 2) von Mit
gliedern und sonstigen Leistungsberechtigten, insbe
sondere von Gesundheitsdaten. § 15 des Daten
schutzgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 17. Mai 
2018 (Gv. NRW. S. 244, ber. S. 278 und S. 404) in der 
t~weils geltenden Fassung gilt entsprechend. Die 
Ubermittlung von personenbezogenen Daten an öf
fentliche Stellen ist zulässig, soweit sie zur Erfüllung 
der Aufgaben des Versorgungswerks oder der öffent
lichen Stelle, an die die Daten übermittelt werden, 
erforderlich ist. 

(2) Das Versorgungswerk kann von Mitgliedern und 
sonstigen Leistungsberechtigten sowie von den Be
hörden der Justizverwaltung und den Rechtsanwalts
kammern die zur Erfüllung seiner Aufgaben erfor
derlichen Auskünfte und Nachweise verlangen. 

(3) Verwaltungsentscheidungen, insbesondere Ver
waltungsakte, können automatisiert erlassen werden, 
sofern weder ein Ermessen noch ein Beurteilungs
spielraum besteht." 

11. § 15 wird § 13, dem Wortlaut werden die Wörter 
"Amtsträgerinnen und" vorangestellt und die Wörter 
"des Nachfolgers" werden durch die Wörter "ihrer 
Nachfolge" ersetzt. 

12. § 16 wird § 14 und wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In den Satzteil vor Nummer 1 werden die 
Wörter "Ein Rechtsanwalt oder Rechtsbei
stand, der" durch das Wort "Wer" ersetzt. 

bb) In Nummer 1 werden nach dem Wort "Ver
sorgungswerks;" die Wörter "sie oder" einge
fügt. 

b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

13. § 17 wird § 15. 

Artikel 5 

Änderung des Landesversicherungs-
aufsichtsgesetzes 

Das Landesversicherungsaufsichtsgesetz vom 20. April 
1999 (Gv. NRW. S. 154), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 18. November 2008 (Gv. NRW. S. 696) ge
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 wird das Wort "Finanzministerium" durch die 
Wörter "für Finanzen zuständige Ministerium" und 
die Wörter "des Bundesaufsichtsamts für das Versi
cherungswesen" durch die Wörter "der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungsaufsicht" ersetzt. 

2. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort "Finanzministe
rium" durch die Wörter "für Finanzen zuständige 
Ministerium" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird das Wort "daß" jeweils durch 
das Wort "dass" ersetzt. 

bb) Satz 3 wird wie folgt geändert: 

aaa) In dem Satzteil vor Nummer 1 wird das 
Wort "Finanzministerium" durch die 
Wörter "für Finanzen zuständige Minis
terium" ersetzt. 

bbb) In Nummer 5 wird das Wort "Jahresab
schlußprüfung," durch das Wort "Jahres
abschlussprüfung und" ersetzt. 

3. In § 2 Absatz 2 und § 4 Satz 2 wird das Wort 
"Finanzministerium" jeweils durch die Wörter "für 
Finanzen zuständige Ministerium" ersetzt. 

Artikel 6 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 12. Juli 2019 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

Der Ministerpräsident 

(L.S.) Armin Laschet 
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Der Minister der Finanzen 

Lutz L i e n e n k ä m per 

Für den Minister der Justiz 

Der Minister des Innern 

Herbert R e u 1 

- Gv. NRW. 2019 S. 366 

Verordnung 
über die Schiedsstelle nach dem Elften Buch 

Sozialgesetzbuch 
(SGB-XI-Schiedsstellenverordnung -

SGBXISch VO) 
Vom 9. Juli 2019 

Auf Grund des § 76 Absatz 5 des Elften Buches Sozialge
setzbuch Soziale Pflegeversicherung - (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBL I S. 1014, 1015) ver
ordnet die Landesregierung: 

§1 
Errichtung einer Schiedsstelle, Geschäftsstelle 

(1) Im Land Nordrhein-Westfalen wird eine Schieds
stelle gebildet. 

(2) Die Geschäfte der Schiedsstelle werden abwechselnd 
für jeweils eine Amtsperiode nach § 4 von den Organisa
tionen der Kostenträger nach § 3 Absatz 2 und den Or
ganisationen der Träger von Pflegeeinrichtungen nach 
§ 3 Absatz 3 geführt, soweit diese Parteien nicht etwas 
anderes vereinba~.en. Die abgebende Organisation stellt 
einen nahtlosen Ubergang der Tätigkeit der Geschäfts
stelle sicher. 

(3) Die jeweils für die Führung der Geschäfte zuständi
gen Organisationen legen den Sitz der Geschäftsstelle 
bis spätestens sechs Monate vor Beginn der folgenden 
Amtsperiode nach § 4 einvernehmlich fest. Kommt eine 
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